
 

 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina (Bündnis 90/Die Grünen) vom 09.05.2022 

zum Plenum am 11.05.2022 

 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in der Psychiatrie 

 

Wie hat sich die Zahl der Unterbringungen gemäß § 1631b (Unterbringung des Kindes, die 

mit Freiheitsentziehung verbunden ist) in den letzten fünf Jahren in Bayern entwickelt (bitte 

jährlich getrennt, Gesamtzahl und prozentual zur Altersgruppe auflisten), hat sich die Erwartung 

der Staatsregierung erfüllt, mit dem Bayerischen PsychKHG alternative Hilfsmöglichkeiten zur 

Unterbringung bereitzustellen und gelten die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Art. 29 

PsychKHG auch für Kinder und Jugendliche unmittelbar?“ 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Abstimmung mit dem 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) und dem Staatsministerium der Justiz 

(StMJ): 

 

Laut StMJ stellt sich die zahlenmäßige Entwicklung der Unterbringungen gem. § 1631b Abs. 1 

BGB in Bayern in den letzten fünf Jahren wie folgt dar: 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

freiheitsentziehende 

Unterbringungen 

nach § 1631b Abs. 

1 BGB 

4.261 4.242 3.902 4.491 5.036 

 

Eine Unterteilung nach dem Alter der Betroffenen wird bei der Erhebung der Zahlen nicht 

vorgenommen. 

 

Zu der Frage, ob mit dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) 

alternative Hilfsmöglichkeiten zu einer geringeren Zahl an öffentlich-rechtlichen Unterbringungen 

bei Kindern und Jugendlichen geführt haben, kann laut StMAS zum jetzigen Zeitpunkt keine 

Aussage getroffen werden, da Daten aus dem anonymisierten Melderegister nach Art. 33 

BayPsychKHG bisher nur für das Jahr 2020 vorliegen und daher eine Entwicklung der 

Unterbringungszahlen im Zeitverlauf noch nicht dargestellt werden kann. Im Jahr 2020 betrug die 

Anzahl der nach BayPsychKHG gerichtlich untergebrachten minderjährigen Personen nur sechs 

gemeldete Fälle. Grund für diese niedrige Zahl ist die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 

BayPsychKHG, wonach bei Kindern und Jugendlichen eine Unterbringung nach § 1631b BGB 
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vorrangig gegenüber eine öffentlichen-rechtlichen Unterbringung nach BayPsychKHG ist. 

 

Weiter führt das StMAS aus, dass die Regelung des Art. 29 BayPsychKHG zu besonderen 

Sicherungsmaßnahmen für alle Personen gilt, die nach dem BayPsychKHG öffentlich-rechtlich 

untergebracht sind. Allerdings ist gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayPsychKHG eine Unterbringung 

nach § 1631b BGB bei Kindern und Jugendlichen vorrangig, so dass sich besondere 

Sicherungsmaßnahmen in den von der Anfrage betroffenen Fällen in der Regel nicht nach Art. 29 

BayPsychKHG, sondern nach den Vorschriften zur zivilrechtlichen Unterbringung richten. 

 

Für weitere Informationen im Kontext von vorliegender Anfrage wird auf Kapitel 6.5 

(Unterbringungen) des ersten bayerischen Psychiatrieberichtes (2021) verwiesen.  

 


